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INFORMATIONEN ZUR WAHLWERBUNG FÜR PARTEIEN UND WÄHLERGRUPPEN 

ANLÄSSLICH DER EUROPAWAHL  
 

 

Zum Zweck der Wahlwerbung dürfen bestimmte Plakate zugelassener politischer 
Parteien oder Wählergruppen nur an den von der Gemeinde Merching aufgestellten 
Anschlagtafeln frühestens 6 Wochen vor der Wahl oder Abstimmung auf Antrag 
angebracht werden.   
 
Das Aufstellen von eigenem Wahlplakatständern bzw. Anbringen von Wahlplakaten 
außerhalb der nach § 4 Plakatierungsverordnung der Gemeinde Merching zur 
Verfügung gestellten Plakatwänden (an Straßenlampen, Masten etc.) ist nicht 
erlaubt. 
 
Jede zur Wahl zugelassene Partei oder Wählergruppe erhält die Möglichkeit 
mindestens 1 Plakat an jedem Standort anzubringen.  
Über eine eventuelle Mehrfachzuteilung von Plakatfeldern nach § 4 
Plakatierungsverordnung wird mit der Plakatzuteilung informiert. 
 
Die maximale Größe der Plakate ist auf DIN A1 beschränkt. 
 
Standorte der Anschlagtafeln: 

- Merching 1 – Einmündung Kirchstraße/Schulweg – Grünfläche gegenüber 
Feuerwehrhaus - Fl. Nr. 1/25 

- Merching 2 – Bahnhofstraße – Grünfläche neben Containerplatz - Fl. Nr. 8/5 
- Steinach – Einmündung Münchner Straße /Hausener Straße – Grünfläche bei 

Grundstück Münchner Str. 2 - Fl. Nr. 28/1 
- Hochdorf – Dorfstraße – Grünfläche beim Haus Nr. 2 – bei Fl. Nr. 874/2 

 
Anträge auf Wahlplakatierung für die Europawahl 2024 können bei der Gemeinde 
Merching, Hauptstr 26, 86504 Merching, wahlen@gemeinde-merching.bayern.de 
oder katharina.mueller@gemeinde-merching.bayern.de gestellt werden. 
   
Die Anträge müssen beinhalten: Name des Antragsstellers (Partei/Wählergruppe), 
Name den Verantwortlichen, die postalische Erreichbarkeit, die E-Maile-Adresse und 
die Telefonnummer. 
  

Die Werbeträger sind bis zum 17.06.2024 zu entfernen. 
 
 

i.A. Katharina Müller 
Wahlamt 
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